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1. Energieeffizienzgesetz – Erinnerung an Registrierungspflicht und up-date 

Wir weisen auf folgende Neuigkeiten zum Energieeffizienzgesetz seit unserem letzten Infor-
mationsschreiben wird hin: 

Meldung Unternehmensdaten 

Energielieferanten, die Endenergieverbraucher in Österreich beliefern, haben bekanntlich 
Firma und postalische Adresse bis zum 14. Februar 2015 zu melden. Diese Meldung können 
Sie mittels Online-Registrierung 
(https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=1db4decb51fb4
69eb700e903148035c2&pn=B71be566852c44d508e3333441f03acfe) vornehmen.  

Energielieferanten mit einer Absatzmenge von mehr als 25 GWh müssen zusätzlich auch den 
Vorjahresenergieabsatz an Endenergieverbraucher bekanntgeben.  

Neu ist, dass bei Energielieferanten, die im Vorjahr eine relevante Energieabsatzmenge von 
weniger als 20 GWh hatten, von einer Registrierungspflicht gänzlich abgesehen wird. 

Zu setzende Energieeffizienzmaßnahmen 

Noch intensiv gearbeitet wird derzeit an einer Regelung zur Anrechnung der Maßnahme „Bei-
gabe von Additiven zum Treibstoff“ 

Alle aktuellen Details finden Sie im Infoblatt des Fachverbandes (Beilage 1) und der Checklis-
te – Betroffenheit EEffG (Beilage 2). Die darin enthaltenen Links und Dokumente, zB für die 
Onlineregistrierung, finden Sie auch auf unserer Homepage wko.at/noe/tankstellen. 

2. Arbeitszeitaufzeichnung wird wesentlich vereinfacht 

Auf Druck der WKO wurde der bürokratische Aufwand für die Unternehmen massiv verringert. 
So kann bei fixer Arbeitszeitaufteilung die Aufzeichnung ganz entfallen. 

Beilage 3: Details 

 

Freundliche Grüße 
 

    
 
 
Ing. Helmut Marchhart Mag. Michael Steinparzer 

Fachgruppenobmann Fachgruppengeschäftsführer 
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